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Gemeindevertretung Ückeritz (Entscheidung) 26.02.2026 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Ückeritz beschließt die 1. Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Ückeritz in der vorliegenden Form. 
 
Sachverhalt 
 
Aufgrund der Änderung der Kommunalverfassung des Landes M-V sind Anpassungen an 
der Hauptsatzung vorzunehmen. 
In § 3 Abs. 3 Nr. 4 war bisher die Öffentlichkeit grundsätzlich bei der Vergabe von Aufträgen 
ausgeschlossen. Das hat zum Inhalt, dass die Gemeindevertretung über die Vergabe 
entscheidet.  
Hier ist der „neue“ § 22 Abs. 4 Nr. 3 und § 22 Abs. 4a der Kommunalverfassung M-V zur 
berücksichtigen. Danach entscheidet die Gemeindevertretung lediglich über die Einleitung 
und Ausgestaltung von Vergabeverfahren, soweit es sich nicht um Angelegenheiten der 
laufenden Verwaltung handelt. Sie kann diese Befugnisse ganz oder teilweise auf den 
Hauptausschuss oder die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister übertragen. Die 
Entscheidung über die Erteilung des Zuschlages ist in der Regel ein Geschäft der laufenden 
Verwaltung im Sinne des § 38 Abs. 3, Satz 3 KV. 
 
Weiterhin wurde auf Grundlage des Musters des Städte- und Gemeindetages M-V Abs. 2 
Satz 3 neu eingefügt. 
      

Anlage/n 
1 HS_ückeritz_1.änd._260217 (öffentlich) 

 
 
 

        Beratungsergebnis 
 
 
Gremium  

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen 

(Mitwirkungsverbot) 

Gemeindevertretung 
Ückeritz 11       

 



1. Satzung zur Änderung der  

Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Ückeritz 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(KV M-V) in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der 

Gemeinde Ostseebad Ückeritz vom __.__.2026 und nach Anzeige bei der unteren 

Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 

Gemeinde Ostseebad Ückeritz erlassen: 

 

Artikel 1 

Der § 3 (Gemeindevertretung) wird wie folgt neu gefasst: 

 

§ 3  

Gemeindevertretung 

(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich.  

(2) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spätestens fünf Arbeitstage vorher beim 

Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der 

Gemeindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, 

spätestens innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich beantwortet werden. Die 

Einwohnerfragestunde steht den Mitgliedern der Gemeindevertretung für ihre Anfragen nicht 

zur Verfügung.  

(3) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen:  

1. einzelne Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen,  

2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner,  

3. Grundstücksgeschäfte. 

Sollten keine überwiegenden Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen 

Einzelner betroffen sein, sind auch die Angelegenheiten der Ziffern 1-3 in öffentlicher Sitzung 

zu behandeln. 

 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Ückeritz;  M. Biedenweg 
 Bürgermeister 
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